
Liebe Steinbergerin, lieber Steinberger! 
 

Coronavirus – Maßnahmen ab Montag, den 8. Februar 2021: 

Wir haben es geschafft, die 7-Tages-Inzidenz von über 500 auf ca. 100 zu senken und können 

dadurch vorsichtige Öffnungsschritte wagen. Der Lockdown setzt allen zu, besonders auch den 

Familien im Homeschooling und den Kindern, denen die sozialen Kontakte besonders abgehen. 

Es war immer klar, dass als erstes die Kindergärten und Schulen geöffnet werden. Gleichzeitig 

ist das Virus aber nicht weg, und deshalb müssen größtmögliche Schutzmaßnahmen getroffen 

werden, um Ansteckungen möglichst zu vermeiden. Ab Montag, den 8. Februar wird ein 

behutsames Öffnen in gewissen Bereichen, verbunden mit Begleitmaßnahmen, möglich sein. 

Dafür braucht es aber genug Testmöglichkeiten für alle. Daher werden die Testangebote in den 

Ländern noch weiter ausgebaut. Beginnend mit Montag wird es in den Apotheken gratis 

Antigen-Tests geben. Ende Februar wird es das Angebot flächendeckend in Apotheken in ganz 

Österreich geben. Ziel ist es, dass sich jeder, der sich testen lassen will, in unmittelbarer Nähe 

testen lassen kann.  
 

Wie bekannt, steht der Bezirk Schwaz mit dem Auftreten sowohl der britischen als auch der 

südafrikanischen Mutation des Coronavirus wiederum vor einer neuen Herausforderung. Um 

das Infektionsgeschehen bestmöglich unter Kontrolle zu halten und die mögliche Ausbreitung 

– speziell der Virusmutationen – bestmöglich einzudämmen, ist es notwendig, die Bevölkerung 

nochmals zu einer Massentestung einzuladen. Diese soll einerseits dazu dienen, einen 

detaillierten Überblick über das Infektionsgeschehen im Bezirk zu erhalten und gleichzeitig 

Personen ohne Symptome zu identifizieren und mögliche Infektionsketten frühzeitig und 

schnellstmöglich zu stoppen. Der Umfang der Teilnahme an den Massentests wie auch dessen 

Ergebnisse werden wesentlich für die weitere Entscheidungsfindung auf Bundesebene und 

Landesebene bezüglich der weiteren Maßnahmen sein.  
 

Ich darf daher bitten und einladen, vom kostenlosen Testangebot Gebrauch zu machen. Über 

den LINK https://tiroltestet.leitstelle.tirol/ kannst du dich zum gratis Antigen-Test selbständig 

anmelden. Gerne sind wir dir aber auch bei der Anmeldung behilflich. In diesem Fall melde 

dich einfach rasch im Gemeindeamt (Tel. 05248/216). Vielen herzlichen Dank!  
 

Im Anhang findest du alle Details zu den Öffnungsschritten in den einzelnen Bereichen. 

 

Coronavirus – Impf-Voranmeldung für alle unter 80-Jährigen: 

Seit 1. Februar können sich alle unter 80 Jahre alten Personen auf www.tirolimpft.at zur Corona-

Impfung voranmelden. Solltest du keine Möglichkeit haben, selbst die Anmeldung über das Online-

Formular durchführen zu können, sind wir dir dabei gerne behilflich. Du musst dazu ins 

Gemeindeamt kommen. Vereinbare mit Andreas einen Termin und bring deine E-Card 

(Sozialversicherungsnummer) mit. Andreas füllt dann gemeinsam mit dir die Voranmeldung zur 

Corona-Impfung über das Online-Formular aus.  

Coronavirus: 

Mit heutigem Stand (Montag, den 09.02.2021) gibt es eine infizierte Person in Steinberg. Wir 

wünschen gute Genesung. „Schau auf dich, schau auf mich.“ 

 

Coronavirus – Impfung der über 80-Jährigen: 

Das Land Tirol hat uns informiert, dass die beiden Gemeinden Achenkirch und Steinberg am 16. 

Februar mit der Corona-Impfung an der Reihe sind. Die Impfung wird in der Mehrzweckhalle 

Achenkirch durchgeführt, wo eine Impfstraße aufgebaut wird. Die Impfung wird von Dr. Stefan 

Hofmann vorgenommen. Sobald die genaue Zeiteinteilung getroffen wurde, geben wir dir deinen 

persönlichen Impftermin (Uhrzeit) für den 16.2. bekannt. Bitte nimm zur Impfung folgende 

Unterlagen mit: 

 Identitätsausweis (Reisepass oder Personalausweis) 

https://tiroltestet.leitstelle.tirol/
http://www.tirolimpft.at/


 wenn vorhanden: Impfpass 

 E-Card  

 den unterschriebenen Aufklärungs- und Dokumentationsbogen 

Deinen Aufklärungs- und Dokumentationsbogen haben wir inzwischen auf das Online-Formular 

übertragen und ausgedruckt. Andreas wird dir diesen gemeinsam mit deinem persönlichen 

Impftermin vorbeibringen. Wir sind froh, dass nun, doch früher als geplant, geimpft werden kann 

und du somit rasch geschützt wirst. Die zweite Impfung folgt dann in genau 21 Tagen nach der 

ersten Impfung (am 9. März). Solltest du noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, 

melde dich einfach im Gemeindeamt (Tel. 05248/216). 

 

Hl. Messen – ab Sonntag, den 7.2. wieder möglich: 

Die Abhaltung von öffentlichen Gottesdiensten ist seit Sonntag, den 7.2. wieder möglich. 

Darauf haben sich Kultusministerin Raab und Vertreter der Religionsgemeinschaften geeinigt. 

Allerdings gelten auch hier erhöhte Schutzmaßnahmen: So muss ein Mindestabstand von zwei 

Metern eingehalten und FFP2-Masken getragen werden, lautet die Vereinbarung. Beim Betreten 

und Verlassen der Kirche bitte unbedingt sich die Hände desinfizieren (Desinfektionsspender steht 

bereit!). 

 

Biomüllsammlung: 

Seit 2017 besteht die Möglichkeit, dass du gegen Gebühr den Bioabfall im Rahmen der 

Wertstoffsammlung (jeden Samstag in der Zeit von 10:00 – 11:00 Uhr im alten Feuerwehrhaus) 

abgeben kannst. Solltest du von der Eigenkompostierung auf das Sammel- und Abgabesystem der 

Gemeinde umsteigen wollen, melde dich einfach im Gemeindeamt (Tel. 05248/216). Gerne 

informieren wir dich über die genaue Abwicklung und den Kosten der Biomüllsammlung.   

 

E-Mailadressen: 

Damit wir dich immer schnell über aktuelle Themen informieren können, würde es uns sehr helfen, 

wenn du uns deine E-Mailadresse bekannt geben würdest. Die Zustellung unserer 

Gemeindeinformationsblätter per E-Mail würde uns auch helfen, Zeit und Kosten zu sparen. Bitte 

gib uns deine   E-Mailadresse bekannt, gerne auch per Mail an: gemeinde@steinberg-

rofan.tirol.gv.at. Dank! 

 

Rechtsberatung für Mitglieder des Tiroler Seniorenbundes: 

Der Tiroler Seniorenbund bietet ab Montag, den 15. Februar wieder eine kostenlose 

Rechtsberatung für Mitglieder an. Für diese Beratungen konnte Frau Mag. Oberlohr Jasmin, eine 

gebürtige Osttirolerin gewonnen werden. Die wöchentliche Beratung findet jeden Montag von 

15:00 Uhr bis 17.00 Uhr statt. Diese ist selbstverständlich auch per Telefon möglich 

(0512/580168)! Für eine Beratung vor Ort ist eine Anmeldung erforderlich.  

 

Bleibt gesund, dein Bgm. Helmut Margreiter e.h.  
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Verschärfungen der Kontrollen durch die Polizei
' Die Strafen bei Nichteinhaltung der Maßnahmen (Maskenpflicht

& Abstand halten) werden von 25€ bzw. 50€ auf 90€ erhöht.

' Schwerpunktkontrollen in den Schigebieten werden erhöht.

' Verschärfung der Einreisebestimmungen:
o Pendler müssen einen negativen Test mit sich führen, der nicht älter als 7 Tage

sein darf und müssen sich ab sofort, wie alle anderen auch, registrieren.
o Die genauen Details werden gerade vom Gesundheitsministerium erarbeitet.
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Alten-,Pflege- und Behindertenheime
o Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen müssen alle 3 Tage getestet werden.
. Mitarbeiter von Behindertenheimen müssen alle 7 Tage getestet werden.
o Bei Kontakt mit Bewohnern muss eine FFP2-Maske getragen werden.
. Neu aufgenommene Bewohner müssen ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests

vorweisen.
o Besucher müssen ein negatives Testergebnis vorweisen. Es darf nur ein Besucher

pro Bewohner, pro Woche kommen.
. Minderjährige Bewohner von Behindertenheimen und untqrstützungsbedürftige

Bewohner dürfen von zwei Personen besucht werden (2.8. Eltern).
. Ausgenommen von der eine PersonMoche Regelung ist z.B. Palliativ- oder

Hospizbegleitung.
. Die Betreiber haben zudem ein COVID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des

lnfektionsrisikos zu erstellen.
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Krankenhäuser & Kuranstalten
. Mitarbeiter müssen wöchentlich getestet werden.
. Bei Kontakt mit Patienten muss eine FFP2-Maske getragen werden.
. Es darf nur ein Besucher pro Patient, pro Woche kommen, sofern der Aufenthalt

länger als eine Woche dauert.
. Minderjährige und unterstützungsbedürftige Patienten dürfen von zwei Personen

begleitet bzw. besucht werden (2.8. Eltern). 
:. Ausgenommen von der eine PersonAtVoche Regelung ist z.B. Begleitung zu

Schwangerschaftsuntersuchungen vor, bei und nach der Entbindung oder Palliativ-
oder Hospizbegleitung.
Die Betreiber haben zudem ein COVID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des
lnfektionsrisikos zu erstellen.
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Diese Maßnahmen gelten für ganz Österreich. Sie treten mit Montag, 8. Februar 202100:00
Uhr in Kraft.
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Veranstaltungen zur Religionsausübung
. Die Religionsausübung ist erlaubt.
. Die Religionsgemeinschaften treffen eigene Regeln zur Minimierung des

lnfektionsrisikos, wobei im lnnenraum jedenfalls eine FFP2-Maske zu tragen ist
r Begräbnisse können mit höchstens 50 Personen, Mindestabstandsregel von 2

Metern und einer FFP2-Maske durchgeführt werden.
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Museen & Bibliotheken

Museen und Bibliotheken sind wieder geöffnet. Es besteht die Pflicht zwei Meter
Mindestabstand einzuhalten und eine FFP2-Maske zu tragen. Für Besucherbereiche
gilt eine Beschränkung von 2O m2 pro Besucher.
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Massen beförderu n gsm itte I rffii
,9.

a Offentliche Verkehrsmittel können benützt werden
a ln den Verkehrsmitteln und in U-Bahn-Stationen, Bushaltestellen, Flughäfen etc. ist

eine FFP2-Maske zu tragen und, wenn möglich, zwei Meter Abstand zu halten.
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Fahrgemeinschaften, Taxis & Seilbahnen

Das Bilden von Fahrgemeinschaften und das Benützen von Taxis ist nur zulässig,
wenn pro Sitzreihe (inkl. Lenker) nur zwei Personen sitzen. Außerdem ist eine FFP?-
Maske zu tragen. Ausnahmen gibt es für Transporte von Kindergartenkindern oder für
Transporte von Menschen mit Behinderungen, wenn dies aufgrund der Anzahl der
Fahrgäste sowie beim Ein- und Austeigen erforderlich ist.

Seilbahnen, Gondeln & Aufstiegshilfen (in geschlossenen Räumen mit einer
Kapazitätsbeschränkung von 50%) können auch für Freizeitzwecke venruendet

werden. Eine FFP2-Maske ist auch in den Warte- und Einstiegsbereichen
verpflichtend.
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Arbeitsplatz
. Überall wo es möglich ist, soll im Home-Office gearbeitet werden.
o Am Arbeitsplatz muss zwischen Personen zwei Meter Abstand gehalten werden,

sofern es keine anderen Schutzmaßnahmen (Plexiglaswände etc.) gibt.

o lst das Abstandhalten nicht möglich, und gibt es keine anderen Schutzmaßnahmen
(Trennwände, Plexiglas, feste Teams etc.) muss ein MNS getragen werden.

. Arbeitsorte mit unmittelbarem Kundenkontakt müssen alle 7 fage getestet werden.

Sollte der Arbeitnehmer nicht getestet werden, muss er eine FFP2-Maske tragen.
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Sport & Freizeitbetriebe
a Alle Kontaktsportarten (Fußball, etc.) sind untersagt.
a lndoor Sportstätten sind für Hobbysportler geschlossen. Outdoor Sportstätten sind

geöffnet.

Spitzensportler und ihre Trainer dürfen Sportstätten betreten und ihren Sport beruflich
ausüben oder an internationalen Wettbewerben teilnehmen.

Das Betreten von Freizeiteinrichtungen wie Fitnessstudios, Hallenbäder etc. ist

untersagt.
Tierparks und botanische Gärten können wieder öffnen.
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Kultur & Veranstaltungen

Veranstaltungen sind untersagt, darunter fallen kulturelle Veranstaltungen,

Sportveranstaltungen und Geburtstagsfeiern

Hochzeiten: Die Hochzeit im Standesamt ist nur in Ausnahmefällen möglich

Hochzeitsfeiern sind untersagt.

Ausgenommen sind Proben und.künstlerische Darbietungen ohne Publikum, die zu

beruflichen Zwecken erfolgen.
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Schulen, Kindergärten & Universitäten

o Die Volksschulen starten nach den Semesterferien im Präsenzbetrieb,
5 Tage die Woche.

o Unterstufe, Oberstufe und Berufsschulen gehen im Schichtbetrieb in die Schulen.
o Alle Schüler werden regelmäßig mit einfachen Selbsttests getestet. Die Tests finden

in der Schule statt.
. Volksschüler tragen im Schulbereich einen MNS, am Platz im Klassenzimmer kann

der MNS abgenommen werden.
. ln den restlichen Schulstufen wird die Maske auch im Unterricht getragen, ab der 9.

Schulstufe muss eine FFP2-Maske getragen werden.
. Universitäten werden weiter im Fernunterricht betrieben.

Einzelhandel & Dienstleistungen
o Der Handel hat wieder geöffnet. Es besteht die Pflicht eine FFP2-Maske zu tragen.

Für Kundenbereiche gilt eine Beschränkung von 20 m2 pro Kunde.
. ln Shopping-Centern werden als Fläche nur jene von Geschäften gewertet.
. Alle Dienstleistungen, auch die körpernahen, sind geöffnet. Es besteht die Pflicht eine

FFP2-Maske zu tragen. Für Kundenbereiche gilt eine Beschränkung von 20 m2 pro

Kunde. Bei körpernahen Dienstleistungen dürfen keine Speisen und Getränke an
Kunden verabreicht werden.

o Kunden von körpernahen Dienstleistern müssen beim Besuch einen negativen
Corona-Test (PCR oder Antigen) vorzeigen, der nicht älter als 48h ist. Gültig ist ein

offizieller Befund von Azt, Apotheke oder Teststraße. Selbsttests sind nicht erlaubt.
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Gastronomie, Hotel]erie & Nachtlokale

a Gastronomiebetriebe sind geschlossen. Abholung ist im Zeitraum von 06:00-19:00
Uhr möglich. Es dürfen keine offenen alkoholischen Getränke per Abholung verkauft
werden. Ohne zeitliche Beschränku ng erlaubt bleiben Lieferservices.

Hotels und Beherbergungsbetriebe sind geschlossen. Ausnahmen gibt es z.B. für
u naufschiebbare Geschäftsreisen.
Bars, Kneipen und Nachtlokale sind geschlossen.
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Au s ga n gs besch rän ku n gen

a ln der Zeit von 20.00 bis 06.00 Uhr dürfen Sie das Haus nur aus folgenden
Gründen verlassen:

1. Arbeit
2. Notwendige Grundbedürfnisse des täglichen Lebens
3. Anderen Menschen helfenipflegen
4. Bewegung an der frischen Luft

Bitte: Vermeiden Sie weiterhin soziale Kontakte, wenn sie nicht unbedingt notwendig
sind!
Während des Tages (06.00-20.00 Uhr) ist es möglich, dass Menschen, die in einem
Haushalt leben sich mit einem anderen Haushalt treffen (bis zu 4 Erwachsene und 6
minderjährige Kinder).
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Grenzen

. Alle nach Österreich einreisenden Personen müssen ein Einreiseformular ausfüllen.

. Länder, die einen 14-Tage-lnzidenzWert von 100 oder höher verzeichnen werden als
Risi ko-Gebiet ei ngestuft.

. Personen, die aus einem Risiko-Gebiet einreisen, müssen ein negatives Corona-
Testergebnis (nicht älter als 72h)voruveisen und 10 Tage in Quarantäne gehen.

. Nach 5 Tagen kann durch eine erneute negative Testung die Quarantäne beendet
werden.

o Pendler (Bsp.: berufliche, familiäre Zwecke) können mit einem maximal 7 Tage alten,

negativen Corona-Test (PCR oder Antigen) einreisen.
o Die neuen Einreise-Regeln gelten ab Mittwoch, den 10.02.

Öffentliche Orte

Grundsätzlich gilt: An öffentlichen Orten ist zu allen Personen, die nicht im eigenen
Haushalt leben, mindestens zwei Meter Abstand zu halten.

An öffentlichen Orten in geschlossenen Räumen und bei derzeit erlaubten
Zusammenkünften (2.8. Begräbnissen) ist eine FFP2-Maske zu tragen.

Geburtstagsfeiern, Jubiläumsfeiern und Ahnliches sind untersagt.
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